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Art. 16 Asyl- und Migrationsmanagement-
Verordnung: Verfahren zur Prüfung eines
Antrags auf internationalen Schutz

1. Wortlaut

(1) Die Mitgliedstaaten prüfen einen Antrag auf internationalen Schutz, den ein
Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats einschließlich an
der Grenze oder in den Transitzonen stellt. Der Antrag wird von einem einzigen Mitgliedstaat
geprüft, der auf der Grundlage der Kriterien in Kapitel II oder den Klauseln in Kapitel III dieses Teils
als zuständiger Mitgliedstaat bestimmt wird.

(2) Lässt sich anhand der Kriterien dieser Verordnung kein Mitgliedstaat als zuständig für die
Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz bestimmen, so ist der erste Mitgliedstaat, in dem
der Antrag auf internationalen Schutz registriert wurde, unbeschadet der Bestimmungen in Teil IV
dieser Verordnung für dessen Prüfung zuständig.

(3) Erweist es sich für einen Mitgliedstaat als unmöglich, einen Antragsteller an den zunächst als
zuständig bestimmten Mitgliedstaat zu überstellen, da es ernstliche Gründe für die Annahme gibt,
dass der Antragsteller aufgrund der Überstellung an diesen Mitgliedstaat einer tatsächlichen
Gefahr einer Verletzung seiner Grundrechte ausgesetzt wäre, die zu einer unmenschlichen oder
entwürdigenden Behandlung im Sinne des Artikels 4 der EU-Grundrechtecharta führt, so setzt der
die Zuständigkeit prüfende Mitgliedstaat die Prüfung der in Teil III Kapitel II festgelegten Kriterien
oder der in Kapitel III dieses Teils festgelegten Klauseln fort, um festzustellen, ob ein anderer
Mitgliedstaat als zuständig bestimmt werden kann.

Kann ein Mitgliedstaat keine Überstellung gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes an einen aufgrund
der Kriterien des Teils III Kapitel II oder der Klauseln in Kapitel III dieses Teils bestimmten
Mitgliedstaat oder an den ersten Mitgliedstaat, in dem der Antrag registriert wurde, durchführen
und nicht feststellen, ob ein anderer Mitgliedstaat als zuständig bestimmt werden kann, so wird er
der für die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz zuständige Mitgliedstaat.

(4) Wurde die in Artikel 15 der Verordnung (EU) 2024/1356 vorgesehene Sicherheitskontrolle nicht
im Einklang mit der genannten Verordnung durchgeführt, so prüft der erste Mitgliedstaat, in dem
der Antrag auf internationalen Schutz registriert wurde, bevor er die Kriterien für die Bestimmung
des zuständigen Mitgliedstaats gemäß Kapitel II oder die in Kapitel III dieses Teils festgelegten
Klauseln anwendet, so bald wie möglich nach der Registrierung des Antrags, ob es vernünftige
Gründe für die Annahme gibt, dass der Antragsteller eine Bedrohung für die innere Sicherheit
darstellt.

Wurde eine in Artikel 15 der Verordnung (EU) 2024/1356 vorgesehene Sicherheitskontrolle
durchgeführt und bestehen im ersten Mitgliedstaat, in dem der Antrag auf internationalen Schutz
registriert wurde, berechtigte Gründe für eine Prüfung, ob es vernünftige Gründe für die Annahme
gibt, dass der Antragsteller eine Bedrohung für die innere Sicherheit darstellt, so nimmt dieser
Mitgliedstaat, bevor er die Kriterien für die Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats gemäß
Kapitel II oder die in Kapitel III dieses Teils festgelegten Klauseln anwendet, so bald wie möglich
nach der Registrierung des Antrags diese Prüfung vor.

https://wiki.aufentha.lt/art._4_ammvo
https://wiki.aufentha.lt/art._15_screening-verordnung
https://wiki.aufentha.lt/art._15_screening-verordnung


Last update: 2026/06/04 13:20 art._16_ammvo https://wiki.aufentha.lt/art._16_ammvo?rev=1780572016

https://wiki.aufentha.lt/ Printed on 2026/06/21 16:55

Ergeben sich aus der Sicherheitskontrolle gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2024/1356 oder
der Prüfung gemäß den Unterabsätzen 1 und 2 vernünftige Gründe für die Annahme, dass der
Antragsteller eine Bedrohung für die innere Sicherheit darstellt, so ist der Mitgliedstaat, der die
Sicherheitskontrolle durchführt, der zuständige Mitgliedstaat, und Artikel 39 der vorliegenden
Verordnung findet keine Anwendung.

(5) Jeder Mitgliedstaat behält das Recht, einen Antragsteller nach Maßgabe der Bestimmungen und
Schutzgarantien der Verordnung (EU) 2024/1348 in einen sicheren Drittstaat zurück- oder
auszuweisen.
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